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A. PRÜFUNGSAUFTRAG 

Der Vorstand der
Flossbach von Storch Stiftung, Köln,- im Folgenden auch "Stiftung"  genannt -

hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 unter Einbeziehung der zugrundeliegenden Buchführung der Stiftung nach berufsüblichen Grundsätzen zu prüfen und über das Er-gebnis unserer Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten.
Dem Prüfungsauftrag lag der Beschluss des Kuratoriums vom 15. Juni 2023 zugrunde, mit dem wirzum Abschlussprüfer gewählt wurden (§ 318 Abs. 1 Satz 1 HGB). Wir haben den Auftrag mit Schrei-ben vom 17. Mai 2024 angenommen.
Der vorliegende Prüfungsbericht ist an die Stiftung gerichtet.
Durch § 6 Abs. 2 Stiftungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen ist der Prüfungsgegenstand er-weitert. Die Prüfung bezieht sich daher auch auf die Erhaltung des Stiftungsvermögens und die sat-zungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel.
Es handelt sich um eine freiwillige Prüfung, deren Durchführung sich entsprechend dem uns erteil-ten Auftrag nach Art und Umfang nach den Vorschriften über eine Pflichtprüfung einer Kapitalge-sellschaft (§§ 317ff. HGB) richtet.
Die in der Verwaltung der Flossbach von Storch Stiftung stehende unselbstständige Amelie KindStiftung für Begabtenförderung ist in die Prüfung einbezogen und als Treuhandvermögen Bestand-teil des Jahresabschlusses der Flossbach von Storch Stiftung.
Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbarenVorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.
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Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgendenBericht, der in Übereinstimmung mit den IDW Prüfungsstandards „Grundsätze ordnungsmäßigerErstellung von Prüfungsberichten" (IDW PS 450 n.F.) und "Prüfung von Stiftungen" (IDW PS 740)erstellt wurde.
Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wird in Abschnitt B. wie-dergegeben. Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten C. undD. im Einzelnen dargestellt. 
Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss der Flossbach von Storch Stiftung, beste-hend aus der Bilanz (Anlage 1) und der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2), sowie den Jahres-abschluss der unselbständigen Amelie Kind Stiftung für Begabtenförderung, bestehend aus der Bi-lanz (Anlage 3) und der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 4), beigefügt.
Die Tätigkeitsberichte der beiden Stiftungen sind in den Anlagen 6 und 7 beigefügt.
Die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse haben wir in der Anlage 8 tabella-risch dargestellt. 
Die steuerliche Ergebnisentwicklung zum 31. Dezember 2023 der Flossbach von Storch Stiftung er-gibt sich aus Anlage 9.
Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten,sind die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage 10 beigefügten „Allgemeine Auftragsbedingun-gen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2024" maßgebend. Soweit in den für den Auftrag geltenden gesetzlichen Vorschriften eine Haftungshöchstsumme nichtfestgelegt ist, bestimmt sich diese nach Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen und ggf. ergän-zenden schriftlichen Vereinbarungen. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allge-meinen Auftragsbedingungen maßgebend.
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B. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum31. Dezember 2023 (Anlagen 1 bis 4) der Flossbach von Storch Stiftung, Köln, unter dem Datumvom 28. Mai 2024 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wieder-gegeben wird:
„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die Flossbach von Storch Stiftung, Köln
Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Flossbach von Storch Stiftung, Köln, – bestehend aus der Bilanzzum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januarbis zum 31. Dezember 2023 – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht derbeigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für alle Kaufleute gelten-den handelsrechtlichen Vorschriften. 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegendie Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.
Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften undGrundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-schlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Stiftung un-abhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesenAnforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise aus-reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu die-nen.
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Verantwortung des Stiftungsvorstand für den Jahresabschluss

Der Vorstand der Stiftung ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der dendeutschen, für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Be-langen entspricht. Ferner ist der Vorstand der Stiftung verantwortlich für die internen Kontrollen,die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-wendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von we-sentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen derRechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand der Stiftung dafür verantwortlich, dieFähigkeit der Stiftung zur Fortführung der Stiftungstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er dieVerantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Stiftungstätigkeit, soferneinschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rech-nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Stiftungstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nichttatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss alsGanzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü-mern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresab-schluss beinhaltet. 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine inÜbereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfungeine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosenHandlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres-abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-haltung. Darüber hinaus
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-schluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlun-gen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichendund geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus do-losen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, isthöher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nichtaufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsich-tigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kon-trollen beinhalten können.
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-nen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständenangemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systemsder Stiftung abzugeben.
• beurteilen wir die Angemessenheit der vom Vorstand der Stiftung angewandten Rechnungsle-gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom Vorstand der Stiftung dargestellten geschätz-ten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom Vorstand der Stiftung ange-wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Stiftungstätigkeit sowie, auf derGrundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit derStiftung zur Fortführung der Stiftungstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerkauf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese An-gaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfol-gerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass dieStiftung ihre Stiftungstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen der Flossbach von Storch Stiftung,Köln, unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsamePrüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem,die wir während unserer Prüfung feststellen.
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Erweiterung der Jahresabschlussprüfung aufgrund § 6 Abs. 2 Stiftungsgesetz

für das Land Nordrhein-Westfalen

Wir haben die Erhaltung des Stiftungsvermögens zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 und diesatzungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum31. Dezember 2023 geprüft.
Nach unserer Beurteilung wurden in allen wesentlichen Belangen das Stiftungsvermögen zum Bi-lanzstichtag 31. Dezember 2023 erhalten und die Stiftungsmittel im Geschäftsjahr vom 1. Januar biszum 31. Dezember 2023 satzungsgemäß verwendet.
Wir haben unsere Prüfung aufgrund von § 6 Abs. 2 Stiftungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000(Revised) durchgeführt. Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderun-gen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirt-

schaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung undder Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungenan die Unabhängigkeit haben wir eingehalten. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften undGrundsätzen ist nachfolgend weitergehend beschrieben. Wir sind der Auffassung, dass die von unserlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-fungsurteile hierzu zu dienen.
Der Vorstand der Stiftung ist verantwortlich für die Erhaltung des Stiftungsvermögens und die sat-zungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen(Systeme), die er dafür als notwendig erachtet hat. 
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Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob in allen wesentlichen Be-langen das Stiftungsvermögen zum Bilanzstichtag erhalten und die Stiftungsmittel im Geschäftsjahrsatzungsgemäß verwendet wurden, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile inBezug auf die Erhaltung des Stiftungsvermögens und die satzungsmäßige Verwendung der Stif-tungsmittel der Flossbach von Storch Stiftung, Köln, beinhaltet. Während der Prüfung üben wirpflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.“
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C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG 

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023(Anlagen 1 bis 4) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungs-legung und der sie ggf. ergänzenden Bestimmungen der Satzung.
Durch § 6 Abs. 2 Stiftungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen ist der Prüfungsgegenstand er-weitert. Die Prüfung bezieht sich daher auch auf die Erhaltung des Stiftungsvermögens und die sat-zungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel.
Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alleWagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungs-auftrags.
Der Vorstand der Stiftung ist für die Buchführung, die Aufstellung des Jahresabschlusses, die dazueingerichteten Kontrollen sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es,die vom Vorstand vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflicht-gemäßen Prüfung zu beurteilen.
Die Prüfungsarbeiten haben wir in der Zeit vom 17. Mai 2024 bis zum 28. Mai 2024 in unserem Bü-ro in Bonn durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichts.
Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestä-tigungsvermerk vom 31. Mai 2023 versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022; er wurdemit Beschluss des Kuratoriums vom 15. Juni 2023 unverändert festgestellt.
Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen und die Belege, Bestätigungen derKreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut der Stiftung.
Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns vom Vorstand und denzur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden. 

- 11 -

  

 

 

 

Unverbindliche elektronische Kopie



Ergänzend hierzu hat uns der Vorstand in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlichbestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungs-pflichtigen Vermögensgegenstände, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt,sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns allebestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind. Vorgänge von besonderer Bedeu-tung nach dem Schluss des Geschäftsjahrs haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sinduns bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.
Bei Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 317 ff. HGB,§ 6 Abs. 2 StiftG NRW und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-schlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert - jedoch ohne spezi-elle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung - so angelegt, dass wir Unregelmäßigkeiten undVerstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften hätten erkennen müssen. Unsere Prüfung hat sichnicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand der Stiftung oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeitder Geschäftsführung zugesichert werden kann (§ 317 Abs. 4a HGB).
Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufi-gen Lageeinschätzung der Stiftung und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungs-bezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde (risikoorientierter Prüfungsansatz). Die Ein-schätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rah-menbedingungen. Branchenrisiken, Unternehmensstrategie und die daraus resultierenden Ge-schäftsrisiken sind aus der Prüfung des Vorjahresabschlusses und aus Gesprächen mit dem Stif-tungsvorstand bekannt.
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Aus den im Rahmen der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende Prü-fungsschwerpunkte: 
• Analyse des Prozesses der Jahresabschlusserstellung
• Überprüfung der Prämisse der Fortführung der Stiftungstätigkeit
• Prüfung der Erhaltung des Stiftungsvermögens und der satzungsgemäßen Verwendung der Stif-tungsmittel
• Entwicklung und Bewertung der Finanzanlagen
• Prüfung der ausgewiesenen Guthaben bei Kreditinstituten
• Prüfung der Zusammensetzung des Eigenkapitals
• Prüfung der Auflösung des Sonderpostens der noch nicht verbrauchten Spendenmittel
• weitere Einzelsachverhalte mit wesentlichen Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögens-,Finanz- und Ertragslage
Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiterenPrüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. So-wohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Artund Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation desRechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausge-wählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rech-nung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriftenausreichend zu prüfen. 
Zur Prüfung des Nachweises der Vermögens- und Schuldposten der Stiftung lagen uns Depotauf-stellungen der Banken vor. 
Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unserenArbeitspapieren festgehalten. 
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D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) der Stiftung erfolgt durch die Fabig Form-hals Lehmkühler GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Köln, unterVerwendung des Programms der DATEV eG, Nürnberg.
Das von der Stiftung eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) siehtdem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Ar-beitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine nen-nenswerten organisatorischen Veränderungen erfahren.
Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem er-möglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Ge-schäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das Belegwesen ist klar und übersicht-lich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der von uns geprüften Vorjahresbilanzeröffnet und insgesamt während des gesamten Geschäftsjahrs ordnungsgemäß geführt.
Die Informationen, die aus den weiteren geprüften bzw. zur Prüfung herangezogenen Unterlagenentnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresab-schluss.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften bzw. zur Prüfungherangezogenen Unterlagen nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den ge-setzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung oder sonsti-ger maßgeblicher Rechnungslegungsgrundsätze und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungentsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. 
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2. Jahresabschluss 

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde in freiwilliger Anwendung nachden handelsrechtlich für alle Kaufleute geltenden Vorschriften und den ergänzenden Bestimmun-gen der Stiftungssatzung aufgestellt.
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den wei-teren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz (Anlagen 1 und 3) erfolgt nachdem Schema des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlagen 2 und 4) wur-de nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt, dabei wurde die Gliede-rung an die Informationsbedürfnisse einer steuerbegünstigten und Spenden sammelnden Organisa-tion (IDW RS HFA 21) Stiftung angepasst.
Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung undden ergänzenden Bestimmungen der Stiftungssatzung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. 
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Ver-lustrechnung, in allen wesentlichen Belangen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführungoder sonstiger maßgeblicher Rechnungslegungsgrundsätze entspricht.
Die Stiftung weist einen Jahresüberschuss von EUR 339.443,27 (im Vorjahr: Jahresfehlbetrag vonEUR 228.544,61) aus.
Im Übrigen verweisen wir hierzu auch auf die analysierende Darstellung der Vermögens- und Er-tragslage in Abschnitt D. III.
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2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen 

In dem Jahresabschluss der Flossbach von Storch Stiftung wurden folgende Bilanzierungs- und Be-wertungsmethoden zugrundegelegt:
• Die Saldenvorträge zum 1. Januar 2023 entsprechen den Ansätzen in der Bilanz zum31. Dezember 2022, so dass die Bilanzidentität gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB gewahrt ist.
• Die Bilanzierung und Bewertung erfolgt unter der Annahme der Fortführung der Stiftungstätig-keit (going concern; § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).
• Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden werden grundsätzlicheinzeln bewertet (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB).
• Das Realisationsprinzip bzw. das Imparitätsprinzip sowie der Grundsatz der Vorsicht werdenbeachtet (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB).
• Die Aufwendungen und Erträge des Berichtsjahres sind periodengerecht abgegrenzt(§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB).
• Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden werdengrundsätzlich beibehalten (§ 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB). 
Angaben zu den bei den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewand-ten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:
Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten oder den ihnen beizulegenden niedrigeren Wertenangesetzt. Eine außerplanmäßige Abschreibungen auf die am Stichtag beizulegenden niedrigerenWerte aufgrund einer voraussichtlich dauernder Wertminderung musste nicht vorgenommen wer-den. Das Wahlrecht bei einer voraussichtlich vorrübergehenden Wertminderung auf den beizule-genden niedrigeren Wert abzuschreiben, wurde nicht ausgeübt, sodass die Wertpapiere weiterhinmit ihren Anschaffungskosten bilanziert werden. 
Die liquiden Mittel sind zu Nennwerten angesetzt.
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurde für Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Auf-wand für die Folgejahre darstellen, gebildet und mit dem Auszahlungsbetrag angesetzt.
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Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach ver-nünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag drohenden Verlus-te und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.
Die Verbindlichkeiten sowie die noch nicht verbrauchten Spendenmittel wurden mit dem Er-füllungsbetrag angesetzt.
III. Analyse der Vermögens- und Ertragslage 

Zur Analyse der Vermögens- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der Gewinn- undVerlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstel-lung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Be-urteilung der wirtschaftlichen Lage der Stiftung ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft vonBilanzdaten - insbesondere aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten - relativ begrenzt.
1. Vermögenslage (Bilanz) 

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2023 nach wirtschaftlichen undfinanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum31. Dezember 2022 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1).
Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig(Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem mittel- und kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.
Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw.Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger(Fälligkeit größer als fünf Jahre) bzw. mittel- und kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.
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Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergebensich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in TEUR für die beiden Abschluss-stichtage 31. Dezember 2023 und 2022:
Vermögensstruktur 31.12.2023 31.12.2022 +/-TEUR % TEUR % TEURFinanzanlagen 1.940 66,3 1.949 61,2 -9
Langfristig gebundenes Vermögen 1.940 66,3 1.949 61,2 -9Liquide Mittel 983 33,7 1.233 38,8 -250Rechnungsabgrenzungsposten 1 0,0 1 0,0 0
Kurzfristig gebundenes Vermögen 984 33,7 1.234 38,8 -2502.924 100,0 3.183 100,0 -259
Kapitalstruktur 31.12.2023 31.12.2022 +/-TEUR % TEUR % TEUR
Grundstockkapital 2.475 84,6 2.136 67,1 339
Noch nicht verwendete Spenden 199 6,8 663 20,8 -464Kurzfristige Sonstige Rückstellungen 6 0,2 6 0,2 0Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 146 5,0 38 1,2 108Übrige Verbindlichkeiten 98 3,4 340 10,7 -242
Kurzfristiges Fremdkapital 250 8,6 384 12,1 -1342.924 100,0 3.183 100,0 -259
Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 259 auf TEUR 2.924  vermindert.
Die Finanzanlagen werden neben dem Bankkonto in einem Portfolio bei der V-BANK, München, ge-halten und haben sich aufgrund von Zugängen in Höhe von TEUR 1.647 und Verkäufen in Höhe vonTEUR 1.656 um TEUR 9 auf TEUR 1.940 vermindert. 
Die liquiden Mittel sind um TEUR 250 auf TEUR 983 gesunken.
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Das Eigenkapital der Stiftung ist um TEUR 339 auf TEUR 2.475 gestiegen. Der Anstieg entsprichtdem Jahresüberschuss, der sich aus realsierten Kursgewinnen aus Umschichtungen im Finanzanla-gevermögen ergibt.
Die noch nicht verwendeten Spendenmittel sind durch im Geschäftsjahr 2023 für satzungsgemäßeZwecke verwendete Zuwendungen in Höhe von TEUR 464 auf TEUR 199 gesunken.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind um TEUR 108 auf TEUR 146 gestiegen.Ursächlich für den Anstieg ist die Weiterberechnung von Kosten, die die Flossbach von Storch AGfür die Stiftung verauslagt hat, die jedoch erst nach dem Bilanzstichtag ausgeglichen wurden. Dieübrigen Verbindlichkeiten haben sich um TEUR 242 vermindert. Der Rückgang resultiert im We-sentlichen aus der Auszahlung von Fördermitteln, die bereits im Jahr 2022 rechtsverbindlich zuge-sagt, aber erst im Jahr 2023 ausgezahlt wurden.
Die Stiftung verwaltet das Stiftungsvermögen der unselbstständigen Amelie Kind Stiftung für Be-gabtenförderung, Köln,  treuhänderisch. Das Treuhandvermögen hat sich um TEUR 26 aufTEUR 3.713 erhöht.
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2. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung) 

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgs-rechnungen der beiden Geschäftsjahre 2023 und 2022 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ih-rer Veränderungen:
2023 2022 +/-TEUR % TEUR % TEURErhaltene Spenden 5 1,1 1.002 283,9 -997Ertrag aus Spendenverbrauch 464 98,9 0 0,0 464Noch nicht verwendete Spenden 0 0,0 -649 -183,9 649

Ertragswirksame Spenden 469 100,0 353 100,0 116Personalaufwand -306 -65,2 -29 -8,2 -277Sonstige betriebliche Aufwendungen -314 -67,0 -603 -170,8 289
Verwendete Stiftungsmittel -620 -132,2 -632 -179,0 12Sonstige betriebliche Erträge 384 81,9 0 0,0 384Finanz- und Beteiligungsergebnis 106 50 56
Jahresergebnis 339 -229 568
Die erhaltenen Zuwendungen haben sich um TEUR 997 auf 5 TEUR vermindert. Dagegen sind dieim Vorjahr vereinnahmten und im Jahr 2022 noch nicht verwendten Zuwendungen im Berichtsjahrin Höhe von TEUR 464 in Anspruch genommen worden, was zu einem Ertrag aus Spendenver-brauch und einem Rückgang des Passivpostens "Noch nicht verbrauchte Spendenmittel" in gleicherHöhe  führt. 
Die sonstigen betrieblichen Erträge resultierten aus Veräußerungsgewinnen aus dem Verkauf vonWertpapieren in Höhe von TEUR 384, die saldiert mit Veräußerungsverlusten aus dem Verkauf vonWertpapieren in Höhe von TEUR 45, die unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfasstsind, in die Umschichtungsergebnisse eingestellt wurden.
Der Personalaufwand hat sich von TEUR 29 um TEUR 277 auf TEUR 306 erhöht. Der Anstieg resul-tirt aus der erstmaligen Festanstellung von Mitarbeitern. Darunter die Vorstandsvorsitzende, die abdem Jahr 2023 hauptamtlich für die Stiftung tätig ist.
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Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten folgende Positionen: 2023EURProjekttätigkeit 181.928,23Verluste aus Wertpapierverkäufen 44.587,34Mitgliedsbeiträge 13.037,00Übrige Aufwendungen 74.568,33314.120,90
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um TEUR 289 auf TEUR 314 vermindert.Wesentlich für die Veränderung ist der Rückgang der Verluste aus Wertpapierverkäufen umTEUR 184 sowie geringere Aufwendungen für die Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke vonTEUR 146 bei einem Anstieg der Marketingaufwendungen um TEUR 25 und der Mietaufwendungenum TEUR 10. Die im Geschäftsjahr 2023 unmittelbar geförderten Projekte sind im Tätigkeitsberichtder Stiftung aufgeführt. 
Die Beteiligungserträge aus den gehaltenen Wertpapieren belaufen sich auf TEUR 80 und die Zins-erträge auf TEUR 26.
Insgesamt ergibt sich damit bedingt durch die Wertpapierverkäufe in 2023 ein Jahresüberschussvon TEUR 339 (im Vorjahr: Jahresfehlbetrag von TEUR 229). 
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E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSAUFTRAGS 

Über das Ergebnis von Erweiterungen des Prüfungsauftrags, die sich aus den Vorschriften des§ 6 Abs. 2 des Stiftungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ergeben und sich nicht unmittel-bar auf den Jahresabschluss beziehen, berichten wir in diesem Berichtsabschnitt.
Gemäß dem Auftrag des Vorstands wurde der Gegenstand der Prüfung um die Prüfung der Erhal-tung des Stiftungsvermögens und der satzungsgemäßen Verwendung der Stiftungsmittel nach§ 6 Abs. 2 des Stiftungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen erweitert.
Unsere Prüfung der Erhaltung des Stiftungsvermögens und der satzungsgemäßen Verwendung derStiftungsmittel nach § 6 Abs. 2 des Stiftungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen hat keineEinwendungen ergeben.

- 22 -

  

 

 

 

Unverbindliche elektronische Kopie



  

 

 

 

Unverbindliche elektronische Kopie



ANLAGE 1
FLOSSBACH VON STORCH STIFTUNG, KÖLN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

A K T I V A 31.12.2023 31.12.2022EUR EUR
A. ANLAGEVERMÖGENFinanzanlagenWertpapiere des Anlagevermögens 1.939.681,15 1.949.190,49
B. UMLAUFVERMÖGENKassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben beiKreditinstituten und Schecks 983.774,28 1.232.496,68
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 819,00 955,50

2.924.274,43 3.182.642,67
Das Treudhandvermögen beträgt in 2023 EUR 3.713.443,61 (Vorjahr: EUR 3.687.407,25).

P A S S I V A 31.12.2023 31.12.2022EUR EUR
A. EIGENKAPITALI. Grundstockkapital1. Errichtungskapital 100.000,00 100.000,002. Zustiftungskapital 2.000.000,00 2.000.000,002.100.000,00 2.100.000,00II. Ergebnisrücklagen 35.796,77 35.796,77III. Umschichtungsergebnisse 339.001,78 -441,492.474.798,55 2.135.355,28
B. NOCH NICHT VERBRAUCHTE SPENDENMITTELNoch nicht satzungsgemäß verwendete Spenden 199.491,28 663.355,46
C. RÜCKSTELLUNGENSonstige Rückstellungen 6.000,00 5.714,00
D. VERBINDLICHKEITEN1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 146.319,92 38.145,98- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einemJahr: EUR 146.319,92 (Vorjahr: EUR 38.145,98)2. Sonstige Verbindlichkeiten 97.664,68 340.071,95- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einemJahr: EUR 97.664,68 (Vorjahr: EUR 241.236,95)- davon mit einer Restlaufzeit von ein bis fünfJahren: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 98.835,00)- davon aus Steuern: EUR 7.762,13 (Vorjahr: EUR 468,15) 243.984,60 378.217,932.924.274,43 3.182.642,67

Die Treudhandverbindlichkeiten betragen in 2023 EUR 3.713.443,61 (Vorjahr: EUR 3.687.407,25). 
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ANLAGE 2
  FLOSSBACH VON STORCH STIFTUNG, KÖLN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

2023 2022EUR EUR
1. Spendena) Erhaltene Spenden 5.000,00 1.002.000,00b) Ertrag aus Spendenverbrauch 463.864,18 0,00c) davon noch nicht verwendete Spenden 0,00 -649.118,85468.864,18 352.881,152. Sonstige betriebliche Erträge 384.091,06 107,113. Personalaufwanda) Löhne und Gehälter -284.900,70 -24.000,00b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fürAltersversorgung und für Unterstützung -20.420,65 -4.535,28-305.321,35 -28.535,284. Sonstige betriebliche Aufwendungen -314.120,90 -602.932,855. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungendes Finanzanlagevermögens 80.258,34 47.382,216. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 25.671,94 2.553,05
7. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 339.443,27 -228.544,618. Entnahmen aus Umschichtungsergebnissen 0,00 228.103,129. Einstellung in Umschichtungsergebnisse -339.443,27 441,49
10. Ergebnisvortrag 0,00 0,00
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 ANLAGE 3

A K T I V A P A S S I V A   31.12.2023 31.12.2022 31.12.2022EUR EUR EUR EUR EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN A. EIGENKAPITALFinanzanlagen I. GrundstockkapitalWertpapiere des Anlagevermögens 3.589.991,00 3.589.991,00 Errichtungskapital 3.000.000,00 3.000.000,00
B. UMLAUFVERMÖGEN II. ErgebnisrücklagenKassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 123.452,61 97.416,25 a) Freie Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 120.300,46 94.602,10b) Rücklage gemäß § 62 Abs. 4 AO 86.351,88 86.351,88206.652,34 180.953,98III. Umschichtungsergebnisse 503.291,27 503.291,273.709.943,61 3.684.245,25

B. RÜCKSTELLUNGENSonstige Rückstellungen 3.500,00 3.162,00
3.713.443,61 3.687.407,25 3.713.443,61 3.687.407,25

AMELIE KIND STIFTUNG FÜR BEGABTENFÖRDERUNG, KÖLN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

TREUHANDVERMÖGEN

31.12.2023
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ANLAGE 4

  2023 2022EUR EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge 0,20 0,002. Zinserträge 110.616,11 85.285,143. Projektaufwand -81.000,00 -70.000,004. Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.917,95 -3.793,94
5. Ergebnis nach Steuern 25.698,36 11.491,20
6. Jahresüberschuss 25.698,36 11.491,207. Einstellung in die Ergebnisrücklagen -25.698,36 -11.491,20
8. Ergebnisvortrag 0,00 0,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

AMELIE KIND STIFTUNG FÜR BEGABTENFÖRDERUNG, KÖLN

TREUHANDVERMÖGEN
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ANLAGE 5Seite 1
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Flossbach von Storch Stiftung, Köln
Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Flossbach von Storch Stiftung, Köln, – bestehend aus der Bilanzzum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januarbis zum 31. Dezember 2023 – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht derbeigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für alle Kaufleute gelten-den handelsrechtlichen Vorschriften. 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegendie Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.
Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften undGrundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-schlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Stiftung un-abhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesenAnforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise aus-reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu die-nen.
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ANLAGE 5Seite 2
Verantwortung des Stiftungsvorstand für den Jahresabschluss

Der Vorstand der Stiftung ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der dendeutschen, für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Be-langen entspricht. Ferner ist der Vorstand der Stiftung verantwortlich für die internen Kontrollen,die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-wendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von we-sentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen derRechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand der Stiftung dafür verantwortlich, dieFähigkeit der Stiftung zur Fortführung der Stiftungstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er dieVerantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Stiftungstätigkeit, soferneinschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rech-nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Stiftungstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nichttatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss alsGanzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü-mern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresab-schluss beinhaltet. 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine inÜbereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfungeine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosenHandlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres-abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
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ANLAGE 5Seite 3
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-haltung. Darüber hinaus
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-schluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlun-gen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichendund geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus do-losen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, isthöher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nichtaufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsich-tigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kon-trollen beinhalten können.
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-nen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständenangemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systemsder Stiftung abzugeben.
• beurteilen wir die Angemessenheit der vom Vorstand der Stiftung angewandten Rechnungsle-gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom Vorstand der Stiftung dargestellten geschätz-ten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom Vorstand der Stiftung ange-wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Stiftungstätigkeit sowie, auf derGrundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit derStiftung zur Fortführung der Stiftungstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerkauf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese An-gaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfol-gerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass dieStiftung ihre Stiftungstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen der Flossbach von Storch Stiftung,Köln, unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsamePrüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem,die wir während unserer Prüfung feststellen.
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Erweiterung der Jahresabschlussprüfung aufgrund § 6 Abs. 2 Stiftungsgesetz

für das Land Nordrhein-Westfalen

Wir haben die Erhaltung des Stiftungsvermögens zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 und diesatzungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum31. Dezember 2023 geprüft.
Nach unserer Beurteilung wurden in allen wesentlichen Belangen das Stiftungsvermögen zum Bi-lanzstichtag 31. Dezember 2023 erhalten und die Stiftungsmittel im Geschäftsjahr vom 1. Januar biszum 31. Dezember 2023 satzungsgemäß verwendet.
Wir haben unsere Prüfung aufgrund von § 6 Abs. 2 Stiftungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000(Revised) durchgeführt. Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderun-gen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirt-

schaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung undder Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungenan die Unabhängigkeit haben wir eingehalten. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften undGrundsätzen ist nachfolgend weitergehend beschrieben. Wir sind der Auffassung, dass die von unserlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-fungsurteile hierzu zu dienen.
Der Vorstand der Stiftung ist verantwortlich für die Erhaltung des Stiftungsvermögens und die sat-zungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen(Systeme), die er dafür als notwendig erachtet hat. 
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Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2023 
 
Die Flossbach von Storch Stiftung wurde mit Stiftungsgeschäft vom 15. September 2006 durch Herrn Dr. Bert 
Flossbach und Herrn Kurt von Storch gegründet. Sitz der Flossbach von Storch Stiftung ist Köln. Das Stiftungsgeschäft 

wurde vom Regierungspräsidenten in Köln mit Bescheid vom 21. September 2006 genehmigt. Im April 2019 wurde 
von der Stiftungsbehörde die geänderte und erweiterte Satzungsfassung genehmigt. Damit wurden Strukturen und 
die Grundlage für eine nachhaltigere und erweiterte Zweckerfüllung geschaffen. 

 
Ziel der Stiftung ist unter anderem die Prägung einer Anlagekultur durch die Bildung, Erziehung und wissenschaftliche 
Forschung im Bereich Finanzen als Teil einer allgemeinen Wirtschafts- und Finanzbildung. Damit geht das Ziel der 

finanziellen Unabhängigkeit eines jeden Einzelnen einher, der in die Lage versetzt werden soll, eine eigenverantwort-
liche und unabhängige finanzielle Selbstabsicherung für die Zukunft vorzunehmen. Dadurch werden auch über die 
breite Bevölkerung hinweg die Sicherheit und Stabilität der Gesellschaft unterstützt. 

  
Zudem gehören zum Stiftungsziel die Bildung, Erziehung und wissenschaftliche Forschung des Unternehmertums und 
die Vermittlung seiner Bedeutung. 

 
Des Weiteren hat die Stiftung zum Ziel, die internationale Gesinnung, die Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und 
des Völkerverständigungsgedankens zu fördern, insbesondere in den Bereichen Politik, Bildung, Wirtschaft und 

Finanzen. 
 
Im Geschäftsjahr 2023 hat die Flossbach von Storch Stiftung – in Erfüllung ihrer satzungsmäßigen Zwecke – im 

Wesentlichen folgende Projekte gefördert bzw. unterstützt: 
 
Übersicht: 

Projekte 2023 Auszahlungsbetrag 
2023 

Einstellung (+) und  
Inanspruchnahme (-) 

Verbindlichkeit 

Aufwand aus 
Projektförderung 

econo=me, bundesweiter 
Schülerwettbewerb Wirtschaft und 
Finanzen  

171.928,23 
 

+7.259,00 
-2.142,00 

-35.700,00 
 

141.345,23 
 
 
 

Online-Seminare für (angehende) 
Lehrkräfte sowie Jugendliche zur 
Finanziellen Allgemeinbildung 
(überwiegend auf Basis von 
stiftungseigenen Ressourcen) 

85,99 
 

0,00 85,99 

OeBiX-Studie zum Stand der 
Ökonomischen Bildung in Deutschland  
wissenschaftlich realisiert vom IÖB 

81.242,00 
 

-82.843,00 -1.601,00 

Lehramts-Erweiterungsstudiengang 
Wirtschaft an der Universität Siegen zum 
Erwerb einer dritten Lehrbefähigung 

87.000,00 -87.000,00 0,00 

Bündnis Ökonomische Bildung 
Deutschland e. V. (BÖB) 

14.672,63 0,00 14.672,63 
 

Summe 354.928,85 -200.426,00 154.502,85 
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Förderprojekte 2023 Auszahlungsbetrag 

2023 
Einstellung (+) und 

Inanspruchnahme (-) 
Verbindlichkeit 

Aufwand aus 
Projektförderung 

Förderprojekt Zukunftstag der Initiative für 
wirtschaftliche Jugendbildung gGmbH, der 
Schülerinnen und Schülern an Schulen in 
vier verschiedenen Workshops 
wirtschaftliches Grundlagenwissen 
vermittelt 

82.500,00 82.500,00 0,00 

Summe 82.500,00 -82.500,00 0,00 

 

Mitgliedschaften 2023 Betrag in EUR 

Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland e. V. (BÖB) 
Deutsche Gesellschaft für ökonomische Bildung (DEGÖB) 

Bundesverband Deutscher Stiftungen (schrittweise Anhebung) 
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 
Verein Kölner Stiftungen e. V. (Jahresbeitrag 2023) 

10.000,00 
500,00 

507,00 
2.000,00 

30,00 

Summe 13.037,00 

 

Projektberichte: 
 
econo=me Wettbewerb (www.econo-me.de)   
Die Flossbach von Storch Stiftung hat den Wettbewerb econo=me initiiert, führt ihn operativ durch und vernetzt ihn 
mit strategischen Partnern, konkret mit dem Zeit Verlag und Zeit für die Schule als Medienpartner. Dem Institut für 
Ökonomische Bildung (IÖB) obliegt die didaktische Beratung. Ziel ist, Impulse zu geben, sodass sich Jugendliche 

Wirtschaftswissen und -kompetenzen zu einem aktuellen und relevanten Thema aneignen. Bundesweit können 
Schülergruppen ab der 7. Klasse aller Schulformen teilnehmen und online Beiträge einreichen. Die Bewertung erfolgt 
differenziert nach Sekundarstufen I und II. Die Themen sind bundesweit lehrplanrelevant, so dass der Wettbewerb in 

allen Schulformen im Rahmen des Regelunterrichts eingebunden werden kann. Einzureichen sind medial anspre-
chende Beiträge, wie Videos, Podcasts, Spiele, Webseiten o. ä. Dieses Projekt läuft seit 2015 und war auch im Jahr 
2023 ein wertvolles, stark nachgefragtes Angebot für die Wirtschafts- und Finanzbildung im deutschen Schulwesen.  

 
Die achte Runde des bundesweiten Schülerwettbewerbs für Wirtschaft und Finanzen ging im Juni 2023 zu Ende. Zehn 
Schülergruppen aus dem gesamten Bundesgebiet wurden für die besten Beiträge zu der Aufgabenstellung „Inflation 

– Was passiert, wenn das Geld an Wert verliert?“ ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am 24. Mai 2023 im 
Triangle, Ottoplatz 1, in Köln mit über 90 Teilnehmenden statt. Es war die stärkste Runde im Hinblick auf anmeldende 
Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, die teilgenommen sowie Beiträge eingereicht haben.  

 
Im August 2023 ist die neunte Runde des econo=me Wettbewerbs gestartet. Die Aufgabenstellung 2023/24 lautet 
„Arbeit der Zukunft“. Die Teilnehmendenzahlen sind erneut sehr positiv.  
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Seminare (www.flossbachvonstorch-stiftung.de/seminar) 
2023 hat die Flossbach von Storch Stiftung erneut Seminare in Eigenleistung und mit Bordmitteln durchgeführt. Für 
Seminare mit Jugendlichen wurde ein Glücksrad angeschafft, das neben fachlichen und kompetenzbezogenen Inhal-
ten die spielerische Vermittlung von Wirtschafts- und Finanzbildung ermöglicht. Es kam beispielsweise im Rahmen 

der Schülerakademie in Köln in Kooperation mit dem Netzwerk Finanzkompetenz NRW zum Einsatz (23.10.2023 
Tusnelda-Gymnasium sowie 11.12., 12.12. und 15.12. 2023 Realschule im Hasental). 
 

OeBiX-Studie „Ökonomische Bildung in Deutschland“ (www.oebix-studie.de) 
Die Ergebnisse der OeBiX-Studie wurden im Rahmen der Stiftungsarbeit weiter kommunikativ verbreitet und vielfach 
als Datenbasis für Gespräche und in Fachvorträgen genutzt.  

 
Lehramts-Erweiterungsstudiengang Wirtschaft an der Universität Siegen 
(www.uni-siegen.de/zlb/studieninformationen/studiengaenge/wirtschaft.html?lang=de) 
Die Flossbach von Storch Stiftung fördert den im Wintersemester 2021/2022 neu eingeführten Erweiterungsstudien-
gang Wirtschaft für das Lehramt an Haupt- Real-, Sekundar- und Gesamtschulen sowie das Lehramt an Gymnasien 
und Gesamtschulen an der Universität Siegen. Es werden vertiefte fachwissenschaftliche und fachdidaktische 

Kompetenzen im Bereich der Ökonomischen Bildung sowie die Befähigung, diese schulformspezifisch anzuwenden, 
vermittelt. Studierende sowie bereits ausgebildete Lehrkräfte erhalten damit gleichermaßen die Möglichkeit, in 
Verbindung mit einem grundständigen Lehramtsstudium eine zusätzliche, dritte Lehrbefähigung im Fach Wirtschaft 

zu erwerben. Dies verbessert die Bildungsqualität sowie die zukünftigen Einstiegsmöglichkeiten für angehende 
Lehrerinnen und Lehrer und bietet ausgebildeten Lehrkräften eine zusätzliche Qualifizierung im Bereich der Ökono-
mischen Bildung. Im Sommersemester 2022 waren 84 und im Wintersemester 2022/23 90 Studierende in dem 

Erweiterungsstudiengang immatrikuliert.  
 
Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland e. V. (BÖB, www.boeb.net) 
Am 26. September 2023 fand der 2. Kongress vom Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland (BÖB) unter der 
Schirmherrschaft des Bundeswirtschaftsministeriums und Eröffnung des Bundesfinanzministers, Christian Lindner, 
statt. Außerdem gab es Beiträge der damaligen Kultusministerkonferenz-Präsidentin und Berliner Bildungssenatorin 

Katharina Günther-Wünsch, dem Parlamentarischen Staatssekretärs aus dem Bundesbildungsministerium, Dr. Jens 
Brandenburg, dem Staatssekretär des Bildungsministeriums Sachsen-Anhalt, Jürgen Böhm, und des Präsidenten des 
Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Jörg Dittrich, statt. Rund 150 Mitglieder und Gäste aus Schule, Wissen-

schaft, Verbänden, Stiftungen und Wirtschaft diskutierten über die Relevanz von Ökonomischer Bildung für jeden 
Einzelnen, die Gesellschaft und unsere Demokratie. Besonderer Fokus lag u. a. auf den diversen Krisen und Heraus-
forderungen im Bereich der Verbraucherinnen und Verbraucher, bzgl. Klima und Energie, des Fach- und Arbeits-

kräftemangels sowie der Bildungsqualität und -leistung in Deutschland. Das BÖB kommt damit seiner Aufgabe nach, 
der Ökonomischen Bildung eine Stimme zu geben und ihre Verankerung im deutschen Schulwesen für mehr 
Chancen- und Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe zu verbessern. Neben dem Mitgliedsbeitrag von 10.000,00 EUR 

wurde eine Spende zur Förderung des 2. BÖB Kongresses in Höhe von 10.000,00 EUR gezahlt sowie Reisekosten der 
Vorstandsvorsitzenden, Verena von Hugo, zur Vertretung und Verbreitung der Ziele und Botschaften des BÖB 
übernommen. 
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Zukunftstag (www.zukunftstag.org) 
Als Förderprojekt unterstützte die Flossbach von Storch Stiftung 2023 den Zukunftstag, der 2018 von jungen Social 
Entrepreneuren der Initiative für wirtschaftliche Jugendbildung gGmbH ins Leben gerufen wurde. Der Zukunftstag ist 
ein Workshoptag für Oberstufen, bei dem in vier verschiedenen Workshops Grundlagenwissen in den Bereichen 

Steuern, erste eigene Wohnung, Krankenkasse und Finanzen vermittelt wird. Der Zukunftstag findet bundesweit für 
die Schulen und Schülerinnen und Schüler aller Schulformen statt.  

Mitgliedschaften 
Die Flossbach von Storch Stiftung ist Mitglied im Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland e. V. (siehe oben), in der 
wissenschaftlichen Vereinigung „Deutsche Gesellschaft für Ökonomische Bildung“ (DEGÖB), im Bundesverband 

Deutscher Stiftungen, im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft sowie im Verein Kölner Stiftungen e. V. Im 
Fokus stehen dabei der fachliche Austausch, Vernetzung und die Förderung guter Stiftungspraxis.  

Köln, den 27. Mai 2024 

Verena von Hugo Peter Daubenbüchel 

Vorstandsvorsitzende Vorstand 

V H
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Tätigkeitsbericht 
 der Amelie Kind Stiftung für Begabtenförderung 

für das Jahr 2023 
 
 
Die Amelie Kind Stiftung für Begabtenförderung wurde mit Stiftungsgeschäft vom 25. Oktober 2007 
durch Herrn Dr. Bert Flossbach und Herrn Kurt von Storch gemäß der im Testament von Frau Amelie 
Kind vom 28. März 2007 angeordneten Übertragung eines Vermächtnisses auf die Stiftungsträgerin, 
die Flossbach von Storch Stiftung gegründet. Verbunden damit war mit der Auflage, eine 
unselbstständige Stiftung unter dem Namen AMELIE KIND STIFTUNG FÜR BEGABTENFÖRDERUNG zu 
errichten und zu unterhalten. Sitz der Amelie Kind Stiftung für Begabtenförderung ist Köln.  
 
Die Stiftung verfolgt ausschließlich die gemeinnützigen Zwecke der Förderung von Bildung und Erzie-
hung und der Jugendhilfe, insbesondere die Förderung von begabten Kindern und Heranwachsenden 
mit sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen, im In- und Ausland. 
 
Übersicht: 
 
Die im Dezember 2022 ausgeschütteten Förderbeträge, die durch die Begünstigten im Jahr 2023 
verwendet wurden, beliefen sich auf: 

Projekte  Betrag in EUR 
Bildung und Begabung gGmbH – Projekt Deutsche Schüler Akademie  12.000 
Boxclub S. C. Colonia 06 Köln e. V.  15.000 
Jugendzentrum Meschenich – Projekt „Mobile Küche“ 8.000 
Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds 10.000 
Rheinische Musikschule 25.000 
Förderung  70.000 

 
 
Die im Dezember 2023 ausgeschütteten Förderbeträge, die durch die Begünstigten im Jahr 2024 
verwendet werden, beliefen sich auf:  

Projekte  Betrag in EUR 
Bildung und Begabung gGmbH – Projekt Deutsche Schüler Akademie  20.000 
Boxclub S. C. Colonia 06 Köln e. V.  15.000 
Jugendzentrum Meschenich – Projekt „Mobile Küche“ 11.000 
Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds 10.000 
Rheinische Musikschule 25.000 
Förderung  81.000 

 
 
Projektberichte für das Jahr 2023: 
 
Die Begünstigten haben die im Dezember 2022 ausgeschütteten und im Jahr 2023 verwendeten 
Förderbeträge in Höhe von insgesamt 70.000 EUR wie folgt verwendet: 
 
Bildung und Begabung gGmbH – Projekt Deutsche Schüler Akademie  
Wer das Beste aus seinen Talenten machen kann, hat die Chance, auch das Beste aus seinem Leben zu 
machen und die Zukunft von Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft mitzugestalten. Die Angebote 
der Deutschen Schüler Akademie folgen als außerschulische Enrichmentformate dem Ansatz, 
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Jugendliche individuell und ganzheitlich zu fördern, das interdisziplinäre Denken und Arbeiten 
anzuregen und mit motivationalen, sozialen und weiteren Persönlichkeits-Komponenten zu arbeiten. 
Jede Akademie bestand aus 4 bis 6 Kursen sowie kursübergreifender Musik und z. T. Sprachlehrkräfte 
(z. B. in der DSA China). 2.103 Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe bewarben sich im 
Frühjahr 2023 erfolgreich für die Deutsche Schüler Akademie auf 68 Kurse, wovon jeder mit bis zu 16 
Teilnehmenden von zwei Fachpersonen durchgeführt wurde. Die Didaktik und Methodik aller Kurse 
orientierte sich an fachspezifischen Erfordernissen und den Bedürfnissen und Ansprüchen besonders 
begabter Lernender und legte einen großen Schwerpunkt auf kollaboratives und 
Eigenverantwortliches Lernen. Insgesamt nahmen 711 Jugendliche an der Deutschen Schüler 
Akademie teil. Weitere 303 Jugendliche wurden in die Partnerprogramme des JGW (Jugendbildung in 
Gesellschaft und Wissenschaft – eine Alumni-Organisation der DSA) oder in ausländische 
Kooperationsprogramme vermittelt. Insgesamt konnten also 1.014 Schülerinnen und Schüler von 
einer Deutschen Schüler Akademie oder einem Partnerprogramm profitieren. Die Spende von EUR 
12.000 wurde vollständig verwendet. 
 
 
Boxclub S. C. Colonia 06 
Der Boxclub hat die Spende von EUR 15.000 vollständig verwendet für folgende Maßnahmen und 
Aktivitäten: 
- Ausrüstung und Kleidung für einkommensschwächere Familien sowie einen Satz T-Shirts sowie 

Trainingsanzüge für alle Kinder und Jugendlichen als notwendige Ausrüstung sowie zur Stärkung 
des Zugehörigkeitsgefühls.  

- Zwei informelle Anfänger-Turniere für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Diese sollen 
fortgesetzt werden.  

- Ausrichtung des Dom-Pokals vom 11.02.-12.02.2023, der sich zum überregionalen Vereinsturnier 
entwickelt hat und zu einem Aushängeschild mit guter Reputation geworden ist. 

- Zwei Boxer des Vereins sind in der engeren Wahl für die Olympiateilnahme 2024 in Paris. Diese 
benötigen finanzielle Unterstützung bei den diversen Reisen zu Vorbereitungslehrgängen und  
-wettkämpfen.  

- Die traditionelle Weihnachtsfeier hat aus terminlichen Gründen im Januar 2024 stattgefunden – 
für die älteren Kinder mit Urkunde und einem Pokal für die Leistungen in 2023 sowie Belobigung 
der zahlreichen Meistertitel.  
Die Kinderweihnachtsfeier fand im Dezember im Rheinenergie-Stadion statt mit 
Weihnachtsmann und Weihnachtstüten.  

- Fahrtkosten, Teilnahmegebühren und Unterkünfte bei Turnieren, die weiter wegliegen oder im 
Ausland stattfinden.  

- Förderung von und Unterstützung für Flüchtlingskinder zum Anschluss finden und 
Selbstvertrauen entwickeln.  

Die Gesamtaufwendungen des Vereins lagen oberhalb des Förderbetrags der Amelie Kind Stiftung, 
die begrüßt, dass der Verein nicht von ihren Spenden „abhängig“ ist.  
 
 
Jugendzentrum Meschenich – Projekt „Mobile Küche“ 
Von August 2023 bis voraussichtlich April 2024 wurde das Projekt durch Mittel des LVR unterstützt, 
wobei noch Restmittel der Amelie Kind Stiftung vorhanden sind. Mit ihrer Zustimmung werden diese 
ab Mai 2024 weiterhin genutzt und zusätzlich eine weitere Förderung in Höhe von EUR 2.358 für den 
Zeitraum ab dem 01.05.2024 beantragt. 
Die "mobile Küche" ist mehr als nur ein Ort zum Kochen und Freizeitgestalten – sie fungiert als feste 
Anlaufstelle, die den Fokus auf sozialen Austausch, gemeinsames Miteinander, die Suche nach 
Antworten auf offene Fragen und die Entwicklung von Handlungsstrategien legt. Ihr kommt eine 
Lotsenfunktion gleich und sie vermittelt soziale Kompetenzen, Fähigkeiten im Bereich Teamarbeit, 
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Ernährungsbewusstsein und Gesundheit. 
Künftig ist geplant, die mobile Küche in zentraler Lage auf dem Außengelände der alten Dorfschule 
anzubieten. Dafür benötigen sie zusätzlich zu den Restmitteln von EUR 2.358 für Personal, 
Lebensmittel, Tische und Bänke sowie Spiele eine weitere Förderung in Höhe von EUR 8.000. 
 
 
Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds 
Schwerpunkt der Förderaktivitäten des Kölner Gymnasial -und Stiftungsfonds ist das 
Studienstipendienprogramm. Es unterstützt Studierende dabei, Finanzierungslücken zwischen den 
Ausbildungskosten und den vorhandenen Eigenmitteln sowie anderweitigen Fördermitteln zu 
schließen. Die Stipendien ermöglichen somit ein zügiges und konzentriertes Studium innerhalb der 
Regelstudienzeit. Über die Höhe der Zuwendungen wird unter Berücksichtigung der finanziellen und 
sozialen Situation der Bewerberinnen und Bewerber entschieden. Ergänzt wird die finanzielle 
Förderung durch ein ideelles Förderangebot (Bildungs- und Mentoringprogramm). Drei Kriterien sind 
ausschlaggebend für eine Förderung: Leistung, Bedürftigkeit und Würdigkeit. Grundlage sind die 
eingereichten Einkommensnachweise (eigenes Einkommen und das der Eltern/Angehörigen). 
Wichtig ist der Nachweis einer Finanzierungslücke in Bezug auf das Studium. Bewerberinnen und 
Bewerber müssen plausibel darstellen können, wofür sie das beantragte Stipendium benötigen. Im 
Februar 2023 sind 44 (5.733 EUR/Stipendiat im Durchschnitt) und im August 2023 61 Stipendien 
(6.657 EUR/Stipendiat im Durchschnitt) bewilligt worden sowie in 2023 gesamt 27 Schüler-Stipendien 
(3.492 EUR/Stipendiat im Durchschnitt).  
 
 
Rheinische Musikschule 
Das Symphonische Jugendblasorchester der Rheinischen Musikschule Köln wurde aufgrund des 
Erfolgs in der Carnegie Hall 2022 zum Jeju Wind Ensemble Festival nach Süd-Korea eingeladen. Das 
Festival findet immer im August auf der Insel Jeju im Chinesischen Meer statt und lädt weltweit bis zu 
100 Spitzenensembles ein. Die Grundidee ist, junge Menschen zu motivieren und ihren Horizont 
nachhaltig zu erweitern. Das ist aufgegangen. Zur Aufführung gelangten ein Konzert für vier 
Klarinetten von Oscar Navarro, die Suite for Wind Orchestra von Oliver Weaspi, The Dream of Oenghus 
von Rolf Rudin und dem Posaunenkonzert von Philip Sparke, dem ersten Posaunisten des 
Jugendorchesters, Jan Hormann, der bereits ein festes Engagement als erster Solo-Posaunist am 
Württembergischen Staatstheater in Stuttgart hat. Durch die internationalen Aktivitäten der 
Jugendorchester ist es gelungen, überregional bekannte musikpädagogische Koryphäen nach Köln zu 
holen und an die Rheinische Musikschule zu binden. 
 
 
Köln, den 27. Mai 2024 
 
 
 
Verena von Hugo     Peter Daubenbüchel 
Vorstandsvorsitzende      Vorstand 
Flossbach von Storch Stiftung    Flossbach von Storch Stiftung 
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RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE UND STEUERLICHE VERHÄLTNISSE 

Stiftungsname Flossbach von Storch Stiftung
Rechtsform Es handelt sich um eine rechtsfähige Stiftung des Privat-rechts.

Die Stiftung verwaltet das Stiftungsvermögen der unselbst-ständigen Amelie Kind Stiftung für Begabtenförderung, Köln,treuhänderisch. Sie ist als Stiftungsträgerin zuständig für dieVergabe der Stiftungsmittel und die Abwicklung der Förder-maßnahmen.
Errichtung Die Stiftung wurde mit Stiftungsgeschäft vom 15. September2006 errichtet.

Die Anerkennung durch die Bezirksregierung Köln erfolgtemit Urkunde vom 31. September 2006.
Sitz Köln
Satzung Gültig ist die Satzung in der Fassung vom 18. März 2019.
Geschäftsjahr Kalenderjahr
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ANLAGE 8Seite 2
Stiftungszweck Die Aufgaben der Stiftung sind nach Maßgabe der zur Verfü-gung stehenden Mittel die Förderung:

(a) der Prägung einer Anlagekultur durch die Bildung, Er-ziehung und wissenschaftliche Forschung im BereichFinanzen als Teil einer allgemeinen Wirtschafts- undFinanzbildung, mit dem Ziel der finanziellen Unabhän-gigkeit eines jeden Einzelnen, der in die Lage versetztwerden soll, eine eigenverantwortliche und unabhän-gige finanzielle Selbstabsicherung für die Zukunft vor-zunehmen, um dadurch über die breite Bevölkerunghinweg die Sicherheit und Stabilität in der Gesellschaftzu unterstützen,
(b) der Bildung, Erziehung und wissenschaftlichen For-schung bezüglich Unternehmertum, der Vermittlungseiner Bedeutung, Rolle sowie Chancen und Risikenvon Gründungen – mit Schwerpunkt auf die Finanz-branche (ohne Vornahme einer individuellen Exis-tenzgründungsberatung),
(c) internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Ge-bieten der Kultur und des Völkerverständigungsge-dankens, insbesondere in den Bereichen Politik, Bil-dung, Wirtschaft und Finanzen.

Stiftungskapital EUR 2.100.000,00 
Das Stiftungskapital setzt sich aus einem Errichtungskapitalvon EUR 100.000,00 und einem Zustiftungskapital vonEUR 2.000.000,00 zusammen. Die Zustiftungen erfolgten imJahre 2019.
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Vorstand Der Vorstand führt gemeinschaftlich die Geschäfte der laufen-den Verwaltung und vertritt die Stiftung. Er hat die Stellungeines gesetzlichen Vertreters. Die Mitglieder des Vorstandssind von den Beschränkungen des § 181 1. Alt BGB nicht, vonden Beschränkungen des § 181 2. Alt. BGB befreit.

Der Vorstand besteht aus mindestens einer Person. Vor-standsmitglieder im Berichtsjahr sind:
- Frau Vera von Hugo (Vorsitzende)- Herr Peter Daubenbüchel

Kuratorium Das Kuratorium berät und überwacht den Vorstand. In Ent-scheidungen von grundlegender Bedeutung ist das Kuratori-um grds. einzubinden. Das Kuratorium bildet Ausschüsse ausseiner Mitte heraus.
Das Kuratorium besteht aus mindestens drei und bis zu zehnMitgliedern. Kuratoriumsmitglieder im Berichtsjahr sind:
- Herr Kurt von Storch (Vorsitzender)- Herr Dr. Bert Flossbach (stellvertretender Vorsitzender)- Herr Klaus Kühn- Herr Prof. Dr. Thomas Mayer

Vorjahresabschluss In der Kuratoriumssitzung vom 15. Juni 2023 ist:
(1) der von dem Vorstand aufgestellte, von uns geprüfteund mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerkversehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022vorgelegt und festgestellt worden;
(2) dem Vorstand für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis31. Dezember 2022  Entlastung erteilt worden.
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Steuerliche Verhältnisse Die Stiftung wird unter der Steuernummer 214/5855/1758beim Finanzamt Köln-Altstadt geführt.

Die Stiftung dient ausschließlich und unmittelbar steuerbe-günstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der§§ 51 ff. AO. Nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG ist sie demnach vonder Körperschaftsteuer befreit. 
Die Ordnungsmäßigkeit der Satzung vom 30. Juli 2019 wurdemit Bescheid nach § 60a Abs. 1 AO bestätigt
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EUR EUR
1. Überleitung auf steuerliches Jahresergebnis 2023

Handelsrechtliches Jahresergebnis 2023 339.443,27abzgl.Handelsrechtliche Auflösung Sonderposten"Noch nicht verbrauchte Spendenmittel" -463.864,18
Steuerliches Jahresergebnis 2023 -124.420,91abzgl.Zuführung zur freien Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO laut Steuerbilanz 0,00zzgl.Steuerlich irrelevanter Verlust aus Vermögensumschichtung 0,00Steuerlich irrelevanter Gewinn aus Vermögensumschichtung 339.443,27 -339.443,27Steuerlicher Ergebnisvortrag -463.864,18zzgl.Steuerlicher Ergebnisvortrag aus 2022 400.589,87
Steuerlicher Ergebnisvortrag zum 31. Dezember 2023 -63.274,31

2. Entwicklung freie Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO

Stand 1. Januar 2023 293.897,05Zuführung zum 31. Dezember 2023 0,00
Stand 31. Dezember 2023 293.897,05

3. Zusammensetzung steuerrechtliche ErgebnisrücklagenFreie Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 293.897,05Vermögensrücklage gemäß § 62 Abs. 4 AO 4.665,31
Stand 31. Dezember 2023 298.562,36

Steuerliche Ergebnisentwicklung
zum 31. Dezember 2023

Flossbach von Storch Stiftung
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1. Geltungsbereich
(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist.
(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in
Textform.
(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-

-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit
(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene
Rechnung zu übernehmen.
(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf

wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-

die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung
(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.
(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-

enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1
-

de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung
(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers,
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des
§ 323 Abs. 2 HGB.
(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung

Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von

des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2024
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
-

letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren

-

Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 

rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.
(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-

nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.
(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im

in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-

gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der

unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in
Textform vereinbart werden.
(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der

Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit

Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung,
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung
(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.
(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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